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Vom 26. August 2021

 

Das Verbot des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württem-
berg vom 24. Juni 2021 gegen den Verein „Black Warriors MC Germany Chapter Sigmaringen“ 
sowie seiner Teilorganisationen „Black Warriors MC Chapter Überlingen“, „Black Warriors MC 
Chapter Nomads“ und „Black Army Germany“ wurde mit Bekanntmachung vom 30. Juni 2021 
(BAnz AT 14.07.2021 B1) im Bundesanzeiger veröffentlicht.

 

Die Verfügung ist mangels Einlegung eines Rechtsmittels unanfechtbar geworden. Der verfügen-
de Teil des Verbots wird gemäß § 7 Absatz 1 des Vereinsgesetzes nachfolgend nochmals be-
kannt gegeben:

 

Verfügung

1. Der Verein „Black Warriors MC Germany Chapter Sigmaringen“ sowie seine Teilorganisationen 
„Black Warriors MC Chapter Überlingen“, „Black Warriors MC Chapter Nomads“ sowie „Black Ar-
my Germany“ sind verboten. Sie werden aufgelöst.

 

2. Dem Verein „Black Warriors MC Germany Chapter Sigmaringen“ sowie seinen Teilorganisatio-
nen „Black Warriors MC Chapter Überlingen“, „Black Warriors MC Chapter Nomads“ und „Black 
Army Germany“ ist jede Tätigkeit untersagt. Es ist verboten, Ersatzorganisationen zu bilden oder 
bestehende Organisationen als Ersatzorganisationen fortzuführen. 
 

3. Es ist verboten, Kennzeichen des „Black Warriors MC Germany Chapter Sigmaringen“ sowie 
solche seiner Teilorganisationen „Black Warriors MC Chapter Überlingen“, „Black Warriors MC 
Chapter Nomads“ und „Black Army Germany“ für die Dauer der Vollziehbarkeit des Verbots öf-
fentlich, in einer Versammlung oder in Schriften, Ton- und Bildträgern, Abbildungen oder Dar-
stellungen, die verbreitet werden oder zur Verbreitung bestimmt sind, zu verwenden. Dieses 
Verbot betrifft insbesondere die grafische Verwendung der Wortfolgen „Black Warriors MC Ger-
many Chapter Sigmaringen“, „Black Warriors MC Chapter Überlingen“, „Black Warriors MC 
Chapter Nomads“ und „Black Army Germany“ sowie die grafische Verwendung der nachfolgend 
sowie der in Nummer IX abgebildeten Kennzeichen (siehe Anlage).

 

4. Das Vermögen des Vereins „Black Warriors MC Germany Chapter Sigmaringen“ sowie seiner 
Teilorganisationen „Black Warriors MC Chapter Überlingen“, „Black Warriors MC Chapter No-
mads“ und „Black Army Germany“ wird beschlagnahmt und eingezogen.
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5. Forderungen Dritter gegen den Verein „Black Warriors MC Germany Chapter Sigmaringen“ so-
wie gegen seine Teilorganisationen „Black Warriors MC Chapter Überlingen“, „Black Warriors 
MC Chapter Nomads“ und „Black Army Germany“ werden beschlagnahmt und eingezogen, so-
weit sie aus Beziehungen entstanden sind, die sich nach Art, Umfang oder Zweck als eine vor-
sätzliche Förderung der verbotsrelevanten Zwecke und Tätigkeiten des Vereins „Black Warriors 
MC Germany Chapter Sigmaringen“ oder seiner Teilorganisationen „Black Warriors MC Chapter 
Überlingen“, „Black Warriors MC Chapter Nomads“ und „Black Army Germany“ darstellen oder 
soweit sie begründet wurden, um Vermögenswerte des „Black Warriors MC Germany Chapter 
Sigmaringen“ oder seiner Teilorganisationen „Black Warriors MC Chapter Überlingen“, „Black 
Warriors MC Chapter Nomads“ und „Black Army Germany“ dem behördlichen Zugriff zu entzie-
hen oder den Wert des Vermögens des Vereins zu mindern. Hat der Gläubiger eine solche For-
derung durch Abtretung erworben, wird sie eingezogen, soweit der Gläubiger die Eigenschaft 
der Forderung als Kollaborationsforderung oder als Umgehungsforderung im Zeitpunkt ihres Er-
werbs kannte.

 

6. Sachen Dritter werden beschlagnahmt und eingezogen, soweit der Berechtigte durch Überlas-
sung der Sachen an den Verein „Black Warriors MC Germany Chapter Sigmaringen“ oder an sei-
ne Teilorganisationen „Black Warriors MC Chapter Überlingen“, „Black Warriors MC Chapter No-
mads“ und „Black Army Germany“ deren verbotsrelevante Zwecke und Tätigkeiten vorsätzlich 
gefördert hat oder die Sachen zur Förderung dieser Zwecke und Tätigkeiten bestimmt sind.

 

7. Die sofortige Vollziehung der Verfügung wird angeordnet. Dies gilt nicht für die in den Num-
mern 4, 5 und 6 genannten Einziehungen. 
 

Gläubigeraufruf

 

Die Gläubiger des verbotenen Vereins „Black Warriors MC Germany Chapter Sigmaringen“ sowie 
seiner Teilorganisationen „Black Warriors MC Chapter Überlingen“, „Black Warriors MC Chapter 
Nomads“ und „Black Army Germany“ werden nach § 15 Absatz 1 der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Gesetzes zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts aufgefordert,

 

- ihre Forderungen bis zum 30. November 2021 schriftlich unter Angabe des Betrags und des 
Grunds bei dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, Referat 42, Willy- 
Brandt-Straße 41, 70173 Stuttgart, anzumelden,
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- ein im Fall der Insolvenz beanspruchtes Vorrecht anzugeben, soweit diese Voraussetzung für 
eine vorzeitige Befriedigung nach § 16 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts ist,

 

- nach Möglichkeit urkundliche Beweisstücke oder Abschriften hiervon beizufügen.

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die bis zum 30. November 2021 nicht angemel-
det werden, nach § 13 Absatz 1 Satz 3 des Vereinsgesetzes erlöschen.

 

 

Stuttgart, den 26. August 2021

 

Ministerium des Inneren,

für Digitalisierung und Kommunen

Baden-Württemberg

Im Auftrag

Dr.  S c h n ö c k e l
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Anlagen
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